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I.
Vorbemerkung 
Ich kann wegen mangelnder Kompetenz nicht als Verfassungsrechtler sprechen; das hat im Übrigen zu diesem Thema vor der Juristischen Studiengesellschaft im Oktober 2006 Prof. Dr. Albert Janssen, der 13 Jahre als Direktor beim Niedersächsischen Landtag gewirkt hat, präzise und, wie ich finde, in der Analyse zustimmungswürdig getan.

Der Blickwinkel, unter dem ich über „Macht und Ohnmacht“ der Länderparlamente sprechen und argumentieren möchte, ist der einer Erfahrung aus 29 Jahren Zugehörigkeit zum Nds. Landtag in allen denkbaren Positionen: als Hinterbänkler einer Regierungsfraktion und Oppositionsfraktion, als Vorderbänkler im Vorstand einer Oppositionsfraktion, als Kabinettsmitglied und als Landtagspräsident.

II.
Verfassungsrechtliche Stellung des Landtages ( LT )und Kritik an seiner Wirkung 
Nach Art. 7 der Niedersächsischen Verfassung (NV) ist der LT die gewählte Vertretung des Volkes. „Seine Aufgaben sind es insbesondere, die gesetzgebende Gewalt auszuüben, über den Landeshaushalt zu beschließen, die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten zu wählen, an der Regierungsbildung mitzuwirken und die vollziehende Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung zu überwachen.“

a.
So klar und eindeutig die Regelungen erscheinen, so kompliziert und schwer sind sie im Einzelnen zu beschreiben. Am Einfachsten ist die Bedeutsamkeit des LT bei der Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten (MP) zu verstehen. In den 60 Jahren seines Bestehens hat der Nds. LT sich nur einmal spektakulär aus der normalen Wahlroutine vom MP nach LT-Wahlen hervorgetan, nämlich bei der Wahl des MP Dr. Albrecht am 06.02.1976. Entgegen der Versicherungen aller Abgeordneten der SPD und FDP, die seinerzeit eine Koalition bildeten, haben offensichtlich mindestens 3 Abgeordnete  aus dieser Koalition in geheimer Abstimmung anders votiert als vorher zugesagt. Verfassungsrechtlich war das ein sauberes und legitimes Verhalten, politisch-moralisch hinterließ es allerdings einen schalen Beigeschmack bei den Verlierern und großen Teilen der Öffentlichkeit. Verfassungsmäßig einwandfrei funktionierte auch die Wahl von 3 MPs in der Wahlperiode 1998-2003 (Schröder, Glogowski, Gabriel).

b. Die vornehmste Aufgabe, nämlich Gesetze zu beraten und zu beschließen,

„die gesetzgebende Gewalt auszuüben“, wird bis heute in allen Länderparlamenten ausgiebig betrieben. Das ist umso erstaunlicher, als die grundlegenden und großen Gesetze (Schulgesetz, Gesetz Sicherheit und Ordnung, Kommunalrecht, Hochschulgesetz) im Wesentlichen seit langen Jahren abgeschlossen sind. Das, was den LT beschäftigt, sind in der Regel Novellierungen bestehender Gesetze, deren Struktur und Gewicht in den Parlamenten nicht immer allen Abgeordneten durchsichtig ist. Die verfahrensmäßigen bedenklichen Entwicklungen bei Einbringung, Beratung und Verabschiedung sind häufig beschrieben: Die meisten Gesetze werden nicht aus dem Parlament heraus ins Plenum eingebracht, sondern von der Regierung; um die zeitaufwendigen Anhörungen von gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahren vor der Beschlussfassung durch das Landeskabinett zu umgehen, werden ausformulierte Regierungsentwürfe von den Regierungsfraktionen übernommen, die dann teilweise ihre eigenen Gesetzesvorlagen schlecht vertreten können (in den Ausschüssen beobachtbar); in Eile beratene Gesetzesvorlagen sind häufig handwerklich schlechte Gesetze, die das Vertrauen der Bürgerinnen erheblich beschädigen; aus dem parlamentarischen Beeich kommende sinnvolle und ergänzende Punkte werden, soweit oppositionell, nicht produktiv aufgenommen, sondern „abgebügelt“, um zu einem anderen Zeitpunkt plötzlich wieder zu erscheinen ( in Niedersachsen jüngst die Kindertagesstätten-Politik oder Haushaltsbestimmungen). Es dient auch nicht der Übersichtlichkeit und Transparenz, parlamentarischer Macht, wenn im Rahmen von Haushaltsbegleitgesetzen Änderungen ganz anderer Materien in sog. Artikelgesetze angehängt, eingebracht und verabschiedet werden. 

Aus dieser politischen Entwicklung (unabhängig von parteipolitischer Mehrheit) wird allerdings ein verfassungsrechtliches Grundproblem deutlich: es ist nicht der LT als Ganzer der die gesetzgebende Gewalt praktisch ausübt, sondern in der Regel und bei allen streitigen Themen die jeweilige Mehrheit, sofern sie sich in Koalitionen oder einer Partei konstituiert.

Die Gesetzgebungspraxis widerspricht insofern seit vielen Jahrzehnten der Verfassungsnorm. Dies ist in allen parlamentarischen Systemen der Fall, in denen also die Regierung unmittelbar aus dem Parlament hervorgeht. Man könnte dies ändern, indem man der Exekutive (in Gestalt des MP) eine eigene Legitimationsgrundlage schafft (Direktwahl, wie es Prof. Janssen vorschlägt ) oder indem man das Quorum der Beschlussfassung ändert, z. B. 2/3 statt einfaches Mehrheitsprinzip generell einführt. Ob beides sinnvoll ist, will ich hier nicht diskutieren, weil ohne Diskussion der Parteien dies kaum verhandelbar ist.

Neben diesen strukturellen Problemen der Gesetzgebungsfunktion des LT (und der Länderparlamente) ist es aber der schleichende Kompetenzverlust der Länderparlamente, der die Macht der Parlamente ständig aushöhlt. Die Länderparlamente haben ständig an Kompetenzen auf die Bundesebene (Sozialgesetzgebung, Justiz,) und in wachsendem Maße auf die europäische Ebene verloren (Agrar- , Umwelt, Verbraucherschutz-, Energie-, Haushaltspolitik und Verschuldungsvorgaben ). Durch Abgabe von Kompetenzen auf die Gemeindeebene (durch die Verwaltungsreform und Abschaffung der Bezirksregierungen) verliert das Parlament – durch eigenen Willen – Kontrollmöglichkeiten. 

Die Föderalismusreform des Jahres 2006 (Große Koalition) hat versucht, eine Entflechtung der Zuständigkeiten zu formulieren und damit den Gestaltungsraum für die Länder wieder zu erweitern ( Bildung, Strafvollzug, Beamtenrecht, Verbraucherschutz). Bemerkenswert ist allerdings der fast radikale Schritt der Trennung von Bund- und Länderkompetenzen in der Bildungspolitik. Durch den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulfinanzierung und der Finanzierung der Bundesmittel auf der Grundlage der  vergangenen Jahre wird das Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd verfestigt.

Es ist schon merkwürdig, dass unbeschadet des radikalen Zuständigkeitsschnitts der Verfassung in der beruflichen Bildung die betriebliche Ausbildung beim Bund liegt, in der schulischen bei den Ländern. Die Förderung der vorschulischen frühkindlichen Bildung ist eindeutig im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) Ländersache: die Debatten werden aber von den Bundesministerien vorangetrieben und stehen seit Wochen im öffentlichen Streit. Der Protagonist der Länderrechte, der bayerische Ministerpräsident Stoiber schlägt sogar eine Bundessteuer für die Finanzierung von Krippenplätzen vor. Das  Ganztagsschulprogramm von allen Ländern gern angenommen,  ist unter heutigen verfassungsrechtlichen Vorgaben unzulässig. So ergibt sich, dass formal zwar die Kompetenz der Länderparlamente in der Bildungspolitik gestärkt sind, sich aber mangels finanzieller Masse daraus sogar ein Nachteil erwachsen kann.

Denn da die Länder ohne finanziellen Hilfen des Bundes nicht auskommen können ( z. B. Excellenzinitiativen,  Elitehochschulen etc.), wird es notwendig, darüber Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern abzuschließen, deren Charakter von den Länderparlamenten kaum beeinflusst werden können.

c. Noch prekärer ist die Stellung der Länderparlamente hinsichtlich

Ihrer tatsächlichen Wirkung. Wodurch geschieht die tatsächliche „Überwachung der exekutiven Gewalt“? Die Regierungsfraktionen haben immer ein Interesse daran, Ihre Regierung zu stützen und mögliche Kritik hinter verschlossenen Türen zu halten. Die Oppositionsabgeordneten haben genau das Gegenteil im Blick. Die verschiedenen parlamentarischen Instrumenten (kleine und große Anfragen, Entschließungen, Anträge, Besuche, Petitionen, Aktuelle Stunde etc.) sind bekannte Mittel, deren Effektivität völlig von der Professionalität der Handhabung, dem Informationsstand und der inhaltlichen Geeignetheit abhängt. In dem Maße allerdings, in dem die Verantwortung der Regierung gar nicht feststellbar ist, z. B. durch Verweis auf übergeordnete Gremien des Bundes oder auf Kompetenzverlagerungen auf die nächstuntere Ebene , greift dieses persönliche Kontrollrecht der Abgeordneten ins Leere. Das schärfste parlamentarische Schwert ist der PUA, in der Regel das Schwert der Opposition. Die Kraft liegt in der quasi richterlichen Befugnis, der vermuteten Skandalisierung  eines Vorganges und der indirekten Diskreditierung eines Ministers (in Niedersachsen das sog. „Celler Loch“, die Spielbankenaffäre oder aktuell auf Bundesebene der Fall Kurnaz). Aber auch das vollständige Einsichtsrecht in Akten und eidliche Vernehmungen erhöhen den Reiz und die Aufmerksamkeit. Man nimmt gleichsam teil am Regierungshandeln, ohne Verantwortung zu haben.

- In Parenthese sei angemerkt, dass das Fragerecht der mündlichen Frage im Parlament indirekt ziemlich große Wirkungen hat. Als Minister habe ich mir bei jeder Entscheidung die Frage gestellt, ob ich diese Entscheidung vor dem Parlament mündlich vertreten konnte. Ob die Kontrolle gelingt, hängt von dem Grad der Information und dem Geschick des Fragestellers ab – schriftliche Fragen sind nicht sehr wirksam.

d.
Die 4. verfassungsrechtliche Kompetenz, nämlich die Beschlussfassung des Haushalts, ist vielleicht die wichtigste, aber durch die weitgehende Festgelegtheit der Ausgaben auch die eigentlich stumpfeste geworden. Seit Anfang der 70er Jahre hat Niedersachsen keinen Haushalt ohne Schulden mehr verabschiedet. Die Steigerungen der Personaletats (Lehrer, Polizei, Hochschulen, Justiz, Verwaltung) und dessen Folgen haben einen Grad erreicht, der in den nächsten 10 Jahren zur völligen Unbeweglichkeit führen kann, wenn es nicht zu einem radikalen Zusammenstreichen von Ausgaben oder zu Neufassung der Finanzverfassung kommt. Ob dies bei den im März vorgesehenen Neuverhandlungen der Finanzverfassung im Föderalismusvorhaben zu langfristigen tragfähigen Lösungen kommen wird, kann man hoffen, aber nicht erwarten.
Gestaltungsmacht des Parlaments ist in Niedersachsen das Herumbasteln an kleinen Beträgen. Für kleine Veränderungen nur dem niedersächsischen Haushaltsgesetzgeber zugänglichen Positionen bedarf es schon ungeheuren Mutes, für große Veränderungen reicht es objektiv und subjektiv nicht.

III.

Die Kurzanalyse – besser erfahrungsgesättigte Beobachtungen – der 4 Hauptfunktionen, die nach der NV dem Landtag zugeschrieben werden, wirkt nicht sehr optimistisch. Die dem Landtag zugeschriebene Macht ist in der Realität oft Ohnmacht. Und bei der Reform des Föderalismus spielen die Länderparlamente fast überhaupt keine Rolle. Wer soll sie auch repräsentieren? Formal die LT-Präsidenten, die reale Macht liegt aber bei den Fraktionen, genauer bei den Regierungsfraktionen und ihren Führungen.

So gewinnen die Länderparlamente keine Kontur und Schärfe. Die Idee eines Parlamentskonvents – bestehend aus den Präsidenten und den Fraktionsvorsitzenden (2003) – hatte deswegen keine Chance, weil die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden kein Interesse daran hatten, die gewachsene Bedeutung ihrer Ministerpräsidenten zu schwächen. 

Man griffe zu kurz, wenn man nur an institutionellen Regelungen herumbastelte. Man muss mindestens drei Faktoren hinzunehmen, um eine realistische Vorstellung von den Mechanismen zu gewinnen, die das föderale und parlamentarische Gefüge bestimmen.

1. Da ist zunächst die Rolle der Parteien.
 Alle handelnden Personen in Parlamenten und fast alle in Regierungen sind Mitglieder von Parteien. Diese Parteien selbst haben Verfassungsrang, wenn sie auch kein Verfassungsorgan sind. Sie sind freiwillige Zusammenschlüsse, die in demokratischen Verfahren eine auf Grundwerten bestehende Vorstellung von Gemeinwohl entwickelt haben und für diese um Mitglieder und bei Wahlen um Mehrheiten werben. Der Zweck der Wahlen ist die Erringung von Parlamentsmandaten, um über exekutive Machtinstrumente die eigenen Gemeinwohlvorstellungen durchzusetzen. Je größer eine Partei und ihre Mehrheiten,                      desto komplizierter wird die Konsensbildung innerhalb ihrer selbst.

Der Zweck und das motivierende Seelengerüst ihrer Mitglieder sind nicht auf die verfassungsmäßige Ausbalancierung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt gerichtet, sondern auf die Durchsetzung der Vorstellungen, für die man Mehrheiten gewonnen hat. Dass dies nicht willkürlich geschieht, sondern in verfassungsgemäßer Prozedur und nach demokratischem Verfahren, dazu bedarf es eindeutiger Verfassungsregeln und einer unabhängigen Justiz, die auf die Einhaltung der Regeln achtet. Voraussetzung ist dafür die innere Zustimmung aller, sich an dieses Verfahren zu halten.

Man kann gar nicht umhin festzustellen, dass jeder Partei der Hang zur Dauer ihrer Herrschaft innewohnt. Deswegen hat man von der CSU schon lange nicht mehr das Argument gehört, zur Demokratie gehöre der Wechsel. Ein Kollege der CDU hat mir einmal im Jahr 1970 voller Stolz erzählt, wie schwer es war und wie toll es doch sei, dass sie 1969 akzeptiert  hatten, die Macht im Bund verloren zu haben und nicht alles unternommen hätten, dagegen vorzugehen.  Der Verlust von Mehrheiten ist ein individuell und institutionell  außerordentlich schmerzlicher Prozess.

Bezogen auf unser Thema wird man keine weiterreichenden Reformen des Föderalismus und eine Stärkung der Parlamente als Ganzer erreichen können, ohne den Selbstanspruch der Parteien mit zu reflektieren, der eher auf Durchgriff (Sie erinnern sich an Angela Merkels verräterischen Begriff „durchregieren“ 2005 vor der BT-Wahl) als auf Überzeugung gerichtet ist. Herrschen ist sexy. Das ist ein anderer Ausdruck für Münteferings Satz „Opposition ist Mist“. 
2.
Ohne Berücksichtigung der Rolle der Öffentlichkeit und der Medien auf das Verhalten und die Reaktion der Politik wird man keine Reformen von Rang durchsetzen, es sei denn, die Not zwingt dazu.
 Obwohl wir nach der Verfassung eine parlamentarische Demokratie haben, vermitteln die Medien den Eindruck, als ob wir eine Ministerdemokratie sind. Im Mittelpunkt des Interesses und der Aufmerksamkeit stehen Regierungsmitglieder. Es gibt kaum                    Interesse an der Arbeit der Parlamente, sondern nur das abgeleitete. Aufgrund des Wettbewerbs und des Zeitdrucks werden häufig genug die Presseverlautbarungen  und damit Interpretationen der Urheber und Interessenträger übernommen.
 Es gibt kein größeres politisches Glücksgefühl als das, in den Fernsehnachrichten oder den Schlagzeilen zu erscheinen. Tageskompetenz heißt das heute. 
Die Bildfixiertheit verlagert zudem den Blick auf das Äußerliche. Das Parlament aber ist der Ort des Wortes und der Rede und erst am Ende der Entscheidung. Die Ungeduld der Menschen und der Medien führen von der Einsicht weg, dass Entscheidungen Gründe haben und diese auch seriös streitig ausgetragen werden können und müssen. Es ist fast ein Pawlowscher Reflex von Medien und Parteispitzen, auf jede vernünftige Kritik mit dem Argument zu reagieren, Streit sei schädlich und mindere die Wahlchancen.

Der bundesdeutsche Föderalismus ist nach der Verfassungslage ein „Exekutiv-Föderalismus“, denn im Bundesrat sitzen ja nur die Ministerpräsidenten und ihre Regierungen, nicht die Landtage als Ganze. Der leitende Gedanke der Mütter und Väter des Grundgesetzes war 1948/9 der effektive und im Eigeninteresse der Länder handelnde Bundesrat. Dass dies durch parteiliche Interessen unterlaufen wird, haben wir unter den Regierungen Kohl und Schröder gesehen.

Der mediale Horizont, unter dem die Politik agiert und sich auf deren Spielregeln einlässt, ist ein erstrangiges Handlungsmuster. Kein Ministerpräsident verzichtet auf den medialen Auftritt. Es ist ein Wechselspiel  und ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Weil ohne mediale Auftrittsmöglichkeiten aber heute keine Politikvermittlung gelingen kann, würde auch eine Stärkung des Parlamentsgewichts auf realpolitische Widerstände stoßen. Die Huldigung von Parlamentsmitgliedern ihrem jeweiligen MP gegenüber geraten geradezu in Krypto-Heiligen-Verehrungen.

Die mediale Entparlamentarisierung durch Umfrageergebnisse verstärkt diesen Trend noch.

3. Ein objektiv schwieriges Problem für die Stärkung der Länderparlamente ist der nationale Koordinierungsbedarf, den die Länder unter sich und dem Bund gegenüber haben.
 Zur Sicherstellung der einheitlichen Rechtsverhältnisse und zur Wahrung der Mobilitätschancen innerhalb Deutschlands ist es notwendig, in bestimmten Bereichen  zu einheitlichen oder gegenseitig anerkannten Regeln zu kommen. Welche Probleme dabei auftauchen, kann man gegenwärtig an den Auseinandersetzungen um die Ladenschlusszeiten oder den Nichtraucherschutz besichtigen. 
Am Markantesten ist aber die Koordinierungsnotwendigkeit im Kulturbereich. Bereits vor Gründung der Bundesrepublik (und der DDR) konstituierte sich die KMK 1948 in Stuttgart. Gerade weil die Kulturhoheit der Länder, in der deutsche Tradition seit Jahrhunderten gepflegt und durch die schlechten Erfahrungen mit dem Zentralismus der Nazis neu belebt, von den Alliierten gewollt wurde, konnte sie sch wirksam etablieren. 
Aber es war und ist völlig unstrittig, dass dies nicht bedeuten konnte und kann, dass jedes Land machen kann, was es will. Die Grundstrukturen der Schulen und Hochschulen, die gegenseitige  Anerkennung der Abschlüsse, die vielfältigen inhaltlichen und formellen Bestimmungen mussten überlall Geltung haben. Durch das Einstimmigkeitsprinzip der KMK hatte sich vor allem nach den Streitpunkten der 70er Jahre, eine schwerfällige und teilweise kleinkarierte Blockadementalität breitgemacht. Diese führte nach der Einheit Deutschandsund den erhöhten Mobilitätserfordernissen dem internationalen Wettbewerb, den Verflechtungen innerhalb der EU zu Kritik und auch zu neuer Gelassenheit (z. B. Anerkennung der DDR-Abschlüsse). Heute ist die Aufarbeitung der schulischen Probleme durch Standardisierung, der Forschung durch Hochschulabsprachen neuer Koordinierungsbedarf entstanden. 
Aber gerade dies macht das Verhältnis zu den Länderparlamenten noch prekärer. Die vielen Details können rein praktisch in 16 Länderparlamenten kaum zu einem einheitlichen Ergebnis führen.
 So entsteht der eigenartige und paradoxe Zustand, dass gerade im Kernbereich der Souveränität, der Bildungs- und Kulturpolitik, die Länderparlamente nur beschränkt beteiligt sind und bei Staatsverträgen zu Zustimmungsinstrumenten degradiert werden. Als Kulturminister und KMK-Präsident habe ich in dieser Frage genügend Erfahrung sammeln können (Rechtschreibreform). Durch die totale Vertreibung des Bundes aus diesem Bereich erhöht sich objektiv die nationale Verantwortung der Kulturpolitik der Länder. Dies führt in fast dialektisch notwendiger Weise zur Schwächung der Parlamente.

IV.
Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, den Länderparlamentarismus zu stärken und wenn ja, wie. Die Konferenz der LT-Präsidenten hat mehrmals im Laufe der letzten Jahrzehnte auf eine grundsätzlich neue Fassung der Länderkompetenzen gedrängt.

 In einem bis in die Formulierungen ausgearbeiteten Entwurf vom Jahre 2000 wird vorgeschlagen, im Grundgesetz einen Kompetenzkatalog der Länder festzulegen (Art. 70 und 74). Dies hätte zur Folge, dass größere Klarheit bestünde und der Bund nicht von sich aus Gesetzesmaterien, die er nicht zwingend haben muss.

Die alles entscheidenden Frage ist aber die der finanziellen Ausstattung. Sie ist nach der Einheit Deutschlands deswegen nicht ernsthaft betrieben worden, weil die damalige Bundestagsmehrheit  und Regierung glaubte, die finanziellen Probleme der DDR-Hinterlassenschaften „aus der Portokasse“ bezahlen zu können. Dass dies ein Irrtum war, wissen wir heute.

Das Thema steht wieder auf der aktuellen politischen Tagesordnung (Spiegel dieser Woche). Es wird wohl nicht zu einer prinzipiellen Neuentwicklung der Steueraufteilungen kommen, weil zu viele nach den jetzigen Regelungen gut leben und wegkommen. Bundeszuweisungen, EU-Mittel, und Länderfinanzausgleich sind in den letzten Jahrzehnten in durchaus unterschiedlicher Höhe geflossen. Aus Bayern, eine bis in die 80er Jahre Nehmerland, ist ein Geberland geworden. Mit der parteipolitischen und länderegoistischen Verteidigungsstrategie des Wettbewerbsföderalismus soll allerdings ein Zustand zementiert werden, der dem grundgesetzlichen Auftrag der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands widerspräche. Es sei denn, man hebt die Forderung auf und verstärkt danach die Binnenwanderung von den ärmeren in die reicheren Regionen nochmals.

Der ins Spiel gebrachte Vorschlag des „Verbots von Schuldenaufnahme“ wird nur solange vernünftig sein, wie wirtschaftliche Boomzeiten genügend Steuergelder in die Kassen spielen.

Dass dies unter kapitalistischen Weltmarktbedingungen nicht garantiert werden kann, ist eine Binsenweisheit.

Wie dem auch sei, die Abgeordneten der Landtage werden sich weiter redlich und manchmal hamsterartig darum bemühen, die Vermittlung zwischen Bürokratie und Bürger zu pflegen. Es werden weniger werden. Die Finanznot der Länder wird allerdings dazu zwingen, eine Neugliederung der Länder endlich zu bewirken. Denn da die förderale Struktur unter die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 GG steht, wird eine kleinere Anzahl von Ländern, deren ökonomisches Gewicht größer wird, die parlamentarische Perspektive vielleicht verstärken.

Ob allerdings der kurfürstliche Charakter der Ministerpräsidenten relativiert oder gestärkt werden sollte, bedarf einer neuen Debatte. Die Doppellegitimation für MP und Länderparlamente würde zweifellos nicht nur die Ministerpräsidenten, sondern auch die Parlamente stärken, aber die Parteien in ihrem Durchregierungsanspruch beschränken.

